
DAS SAGT DER ANWALT 
• Grundsätzlich muss das 
eingesetzte eS-Gas als Tier­
abwehrspray gekennzeich­
net sein und ein amtliches 
Prüfzeichen des Bundeskri­
minalamtes bzw_ der Physi­
kalisch-Technischen Bun­
desanstalt haben. Der Ein­
satz gegen Menschen kann 
zulässigsein, wennein Recht­
fertigungsgrund wie Not­
wehr oder Nothilfe vorliegt 
FehlteinsolcherGrund,kann 

die Anwendung als gefähr­
liche Körperverletzung mit 
Freiheitsstrafe von drei Mo­
naten bis zu zehn Jahren be­
straft werden. 
wegen der Unsicherheiten 
über ilie Rechtslage im Ein­
zelfall sind herkömmliche 

Sicherungssys­
terne vorzuzie­
hen. 


